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Merkblatt  für  private  Mandatsträgerinnen  und  Mandatsträger  
Erstellung des Vermögensinventars
	Seite 1 des Inventars
	
	· Ausfüllen/Ergänzen der Personalien des/der Betreuten

· Angaben, aufgrund welches/welcher Artikel(s) des Schweizerischen Zivilgesetzbuches die Massnahme errichtet wurde

· Angabe des Datums, an dem die vormundschaftliche Massnahme von der zuständigen Behörde errichtet wurde

· Angabe des Datums, an dem das Inventar erstellt wurde

· Angabe Ihres Namens am Ende der Seite (neben Ihrer Funktion) 


	Vorbemerkungen
a) Wohnung / Heim

b) Verwandtschaft / Erben

c) Versicherungen

d) Sonstiges


	
	· Angabe, ob die betreute Person Mieterin oder Eigentümerin bzw. sie in einem Heim ist.

· Wenn die betreute Person Mieterin ist, den monatlichen Mietzins sowie die Personalien des Vermieters angeben.

· Wenn die betreute Person im Heim ist, den Namen des Heims angeben.

· Name und Adresse des/der Verwandten und der Erben ausfüllen (wichtig im Todesfall der betreuten Person)
· Angaben der Versicherungsgesellschaften sowie der Policennummer der abgeschlossenen Versicherungen.

· Fragen 4 bis 8 mit JA oder NEIN beantworten.


	Aktiven
a) Grundeigentum

b) Wertpapiere, Konten

c) Barguthaben

d) Schliessfach / Safe

e) Bewegliche Güter

f) Sonstiges
	
	· Werte allfälliger Grundstücke, die der betreuten Person gehören, angeben und eine Kopie der offiziellen amtlichen Schatzung beilegen.
· Kontenstand der Bankkonten, Postscheckkonten, Sparbucher/-Konten, Wertpapierdepots usw. am Tag, an dem die Massnahme errichtet wurde, angeben und die entsprechenden Belege beifügen.
· Das Barguthaben im Besitz der bevormundeten Person  zum Zeitpunkt der Inventarerstellung angeben.
· Wenn ein Schliessfach/Safe vorhanden ist, muss ein Mitglied der Vormundschaftsbehörde bei der Öffnung anwesend sein.
· Nur Gegenstände mit Verkehrswert angeben. Gebrauchte Möbel oder wertlose Gegenstände sind nicht zu berücksichtigen.
· Die anderen Vermögensbestandteile angeben und die entsprechenden Belege beifügen.




	Passiven
a) Hypothkar-schulden

b) Sonstige Schulden
	
	· Die durch  Grundpfand gesicherten Schulden angeben und die entsprechenden Belege beifügen.
· Eine Liste aller anderen Schulden erstellen und dem Inventar beifügen.



	Bilanz
	
	· Die Zahlen der verschiedenen Posten übertragen und bestimmen, ob das Inventar eine Aktiv- oder Passivsaldo ausweist.
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